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Lemgo, den 18.02.2021 
Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
Stadtentwicklungsausschuss 
 
 
Beteiligung an Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren 
in Nordrhein-Westfalen 2020 / Antrag bis 30.04.2021 
 
 
Antrag: 
Wir beantragen die Beteiligung an dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer 
Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ zum 30.04.2021. Hierzu sollte 
Lemgo Marketing ein Konzept zur Stärkung der Innenstadt für Handel und Gast-
ronomie erstellen. Förderungsfähig sind die Anmietungen von leerstehenden und 
ggf. von Schließungen bedrohten Ladenlokalen, die Kosten für den Zwischenerwerb 
von Immobilien und Maßnahmen des Zentrenmanagements. Diese können mit einer 
reduzierten Miete einer neuen Nutzung zugeführt werden wie z.Bsp.: 

 Einzelhandels-Startups (Popup-Stores) und Gastronomie-Startups, 

 Dienstleistungsgewerbe mit Publikumsverkehr, 

 Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte, 

 neue Angebote von Lieferservices/ Verteilstationen, 

 Showrooms des regionalen Online-Handels, 

 kulturwirtschaftliche Nutzungen, 

 bürgerschaftliche und nachbarschaftliche (wohnaffine) Nutzungen 
(Repair-Cafés, Räume für Initiativen etc.), 

 Bildungsangebote und Kinderbetreuung, 

 Nutzungen zur Ermöglichung von neuen Mobilitätslösungen (zum 
Beispiel Fahrradabstellflächen mit E-Ladestationen) 

mit einer Förderdauer von 2 Jahren angeboten werden. 
 
Begründung: 
Gerade der Lemgoer Einzelhandel und die Gastronomie leiden unter der COVID-19-
Lockdowns und Leerstände nehmen in der Mittelstrasse zu. Um Leerstand und 
Schließungen in Handel und Gastronomie entgegenzuwirken muss Raum für eine 
neue Nutzung im der Innenstadt geschaffen werden. Neue Nutzungen der 
Leerstände erhöhen die Attraktivität der Mittelstrasse, von der auch der bestehende 
Einzelhandel und Gastronomie profitiert.  
Das Förderprogramm ist attraktiv: Der Fördersatz beträgt 90 %; der kommunale 
Eigenanteil beläuft sich auf 10 %. 
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